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Veranlasste Leistungen 

Sonderregelung zur telefonischen Krank-
schreibung aufgrund der COVID-19-Epidemie: 
Rückkehr zur regulären Patientenversorgung 
ab dem 1. Juni 
Berlin, 14. Mai 2020 – Die befristete Sonderregelung zur telefonischen 
Feststellung einer Arbeitsunfähigkeit durch Vertragsärztinnen und Ver-
tragsärzte ist nach derzeitiger Einschätzung der Gefährdungslage letzt-
malig bis einschließlich 31. Mai 2020 verlängert worden. Den entspre-
chenden Beschluss fasste der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) 
einstimmig am Donnerstag in Berlin. Ab dem 1. Juni 2020 gilt dann wie-
der, dass für die ärztliche Beurteilung, ob eine Versicherte oder ein Ver-
sicherter arbeitsunfähig ist, eine körperliche Untersuchung notwendig ist. 

Zu der Entscheidung erklärte Prof. Josef Hecken, unparteiischer Vorsit-
zender des G-BA: 

„Der Beschluss, die bisherige Behelfsregelung zum 1. Juni zu beenden, 
steht im Einklang mit der aktuellen Einschätzung der Gefährdungslage, 
die zu Lockerungen in vielen Bereichen des öffentlichen Lebens geführt 
hat. Wir bereiten damit die Rückkehr zur regulären Patientenversorgung 
hinsichtlich der ärztlichen Beurteilung von Arbeitsunfähigkeit vor. Arzt-
praxen erhalten mit der letztmaligen Verlängerung um ca. zwei Wochen 
den zeitlichen Handlungsrahmen, um sich organisatorisch auf die Wie-
derherstellung des Regelbetriebs einzustellen, nachdem die Ausstattung 
mit Masken und sonstigen Schutzausrüstungen mittlerweile weitestge-
hend gewährleistet ist. In vielen Praxen werden bereits belastbare Hy-
gienekonzepte praktiziert, die auf andere Praxen übertragbar sind, so-
dass Patientinnen und Patienten die ärztliche Versorgung in Anspruch 
nehmen können, ohne sich erhöhten Infektionsrisiken auszusetzen. Dies 
ist auch wichtig, damit ernsthafte Erkrankungen rechtzeitig von Ärztin-
nen und Ärzten erkannt und erforderlichenfalls behandelt werden kön-
nen. Selbstverständlich behält sich der G-BA vor, bei einer sich wieder 
beschleunigenden Infektionsdynamik auch kurzfristig über eine neue 
Sonderregelung zur Feststellung der Arbeitsunfähigkeit zu beschließen.“ 

Bis einschließlich 31. Mai 2020 gilt: Die Feststellung der Arbeitsunfähig-
keit bei Versicherten mit Erkrankungen der oberen Atemwege, die keine 
schwere Symptomatik aufweisen, darf für einen Zeitraum von bis zu 
7 Kalendertagen auch nach telefonischer Anamnese erfolgen. Das Fort-
dauern der Arbeitsunfähigkeit kann im Wege der telefonischen Anam-
nese einmalig für einen weiteren Zeitraum von bis zu 7 Kalendertagen 
festgestellt werden. 

Die telefonische Anamnese durch die Vertragsärztin oder den Vertrags-
arzt muss im Wege der persönlichen ärztlichen Überzeugung vom Zu-
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stand der Versicherten oder des Versicherten durch eingehende Befra-
gung erfolgen. Die Möglichkeit der telefonischen Anamnese umfasst 
auch die technisch weitergehende Videotelefonie. 

Unabhängig von der Ausnahmeregelung zur telefonischen Befunderhe-
bung gilt, dass Versicherte bei typischen COVID-19-Symptomen, nach 
Kontakt zu COVID-19-Patienten und bei unklaren Symptomen von Infek-
tionen der oberen Atemwege vor dem Arztbesuch telefonisch Kontakt 
zur Praxis aufnehmen und das weitere Vorgehen besprechen. 

Der Beschluss zur Verlängerung der Ausnahmeregelung tritt nach Nicht-
beanstandung durch das Bundesministerium für Gesundheit und Veröf-
fentlichung im Bundesanzeiger mit Wirkung vom 19. Mai 2020 in Kraft. 

Sämtliche vom G-BA beschlossenen Sonderregelungen sind unter fol-
gendem Link zu finden: www.g-ba.de/sonderregelungen-corona 

Hintergrund: Anamnese zur Feststellung einer Arbeitsunfähigkeit 

In der Arbeitsunfähigkeits-Richtlinie (AU-RL) des G-BA ist festgelegt, 
welche Regeln für die Feststellung und Bescheinigung der Arbeitsunfä-
higkeit von Versicherten durch Vertragsärztinnen und Vertragsärzte so-
wie im Rahmen des Entlassmanagements aus dem Krankenhaus gel-
ten. Grundsätzlich gilt, dass die Beurteilung der Arbeitsunfähigkeit und 
ihrer voraussichtlichen Dauer sowie die Ausstellung der Bescheinigung 
nur aufgrund einer ärztlichen Untersuchung erfolgen darf. 

Anlässlich der gegenwärtigen COVID-19-Pandemie hatte der G-BA mit 
Beschluss vom 20. März 2020 eine befristete Sonderregelung zur telefo-
nischen Feststellung der Arbeitsunfähigkeit in § 4 Absatz 1 der AU-RL 
aufgenommen. Mit den Beschlüssen vom 27. März 2020, vom 21. April 
2020 und vom 29. April 2020 wurde die Regelung an die jeweilige Kri-
senlage angepasst bzw. deren Geltungsdauer verlängert, zuletzt bis 
zum 18. Mai 2020. 

http://www.g-ba.de/sonderregelungen-corona
https://www.g-ba.de/richtlinien/2
https://www.g-ba.de/beschluesse/4203/
https://www.g-ba.de/beschluesse/4223/
https://www.g-ba.de/beschluesse/4259/
https://www.g-ba.de/beschluesse/4259/
https://www.g-ba.de/beschluesse/4277/
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Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) ist das oberste Beschlussgremium der gemein-
samen Selbstverwaltung der Ärztinnen und Ärzte, Zahnärztinnen und Zahnärzte, Psychothera-
peutinnen und Psychotherapeuten, Krankenhäuser und Krankenkassen in Deutschland. Er be-
stimmt in Form von Richtlinien den Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenversicherung 
(GKV) für etwa 70 Millionen Versicherte. Der G-BA legt fest, welche Leistungen der medizini-
schen Versorgung von der GKV übernommen werden. Rechtsgrundlage für die Arbeit des G-BA 
ist das Fünfte Buch des Sozialgesetzbuches (SGB V). Entsprechend der Patientenbeteiligungs-
verordnung nehmen Patientenvertreterinnen und Patientenvertreter an den Beratungen des  
G-BA mitberatend teil und haben ein Antragsrecht. 

Den gesundheitspolitischen Rahmen der medizinischen Versorgung in Deutschland gibt das 
Parlament durch Gesetze vor. Aufgabe des G-BA ist es, innerhalb dieses Rahmens einheitliche 
Vorgaben für die konkrete Umsetzung in der Praxis zu beschließen. Die von ihm beschlossenen 
Richtlinien haben den Charakter untergesetzlicher Normen und sind für alle Akteure der GKV 
bindend. 

Bei seinen Entscheidungen berücksichtigt der G-BA den allgemein anerkannten Stand der medi-
zinischen Erkenntnisse und untersucht den diagnostischen oder therapeutischen Nutzen, die 
medizinische Notwendigkeit und die Wirtschaftlichkeit einer Leistung aus dem Pflichtkatalog der 
Krankenkassen. Zudem hat der G-BA weitere wichtige Aufgaben im Bereich des Qualitätsmana-
gements und der Qualitätssicherung in der ambulanten und stationären Versorgung. 
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